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FFH-Gebiet 6709-305 
„Hollerlöcher“ 
 

- Erhaltungsziele -  
 

Fledermausquartier  
 
Allgemeines Erhaltungsziel: 

 
Erhaltung und Gewährleistung der Nicht-Verschlechterung des aktuellen 
Zustandes der im Gebiet vorkommenden FFH-Lebensraumtypen nach Anhang I 
der FFH-Richtlinie (einschließlich der lebensraumtypischen Arten) sowie der 
Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie (Art. 2 u. 3 der FFH-RL); 
Wiederherstellung und/oder Entwicklung eines günstigen Erhaltungszustandes 
der im Gebiet seit dem Meldezeitpunkt nachgewiesenen FFH-Lebensraumtypen 
nach Anhang I der FFH-Richtlinie (einschließlich der lebensraumtypischen 
Arten) sowie der Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie (Art. 2 u. 3 der FFH-
RL). 
 

 
 
Erhaltungsziele und weitere Unterlagen zum Gebiet: 
http://www.naturschutzdaten.saarland.de/natura2000/Natura2000/gebietsspezifische
%20Daten/6709-305_Hollerloecher/Struktur.html 
 
 
Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-RL (lt. StDB): 
 

LRT-
Code 

LRT-Name Priorität Erhaltung Wieder-
herstellung/ 
Entwicklung 
- Fläche 

Wieder-
herstellung/ 
Entwicklung 
- Qualität 

8220 Silikatfelsen mit 
Felsspaltenvegetation 

hoch X   

 
Arten des Anhangs II der FFH-RL (lt. StDB): 
 

Code
-Nr. 

Wissenschaftlich
er Name 

Dt. Name Priori
tät 

Erhaltun
g 

Wieder-
herstellung
/ 
Entwicklun
g 
- Fläche 

Wieder-
herstellung
/ 
Entwicklun
g 
- Qualität 

1421 
Trichomanes 
speciosum 

Prächtiger 
Dünnfarn 

Sehr 
hoch 

X   

1324 Myotis myotis 
Großes 
Mausohr 

Mittel X   



 
Erhaltungsziele: 
 
 

 
Erhaltung der natürlichen Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation - 8220 

 Erhalt der natürlichen, biotopprägenden Dynamik 

 Erhalt der Störungsfreiheit 

 Erhalt der charakteristischen Tier- und Pflanzenarten 

 (Erhalt des offenen Charakters) 
 

 
Erhaltung bestehender Populationen des Großen Mausohrs 

 Erhalt und Sicherung ungestörter Winterquartiere und ihres charakteristischen 
Mikroklimas; Erhalt des Hangplatzangebots und Spaltenreichtums 

 Erhalt und Sicherung von Sommerquartieren (Wochenstuben) in Gebäuden 
(größere Dachräume, große Brücken)  

 Erhalt von Sommereinzelquartieren (Dächer, Türme, Fensterläden 
Quartierkästen) 

 Verzicht auf Einsatz von Holzschutzmitteln in Quartieren sowie von Pestiziden 
z.B. im Obstbau 

 Erhalt einer zerschneidungsarmen Landschaft im Umfeld von 
Wochenstubenquartieren und Jagdrevieren (Kollisionsgefahr) 

 Erhalt der Jagd- und Nahrungslebensräume (offene, hallenartige Laub- und 
Laubmischwälder mit geringem Anteil an Bodenvegetation)   

 Erhalt des Alt- und Totholzanteils in Wäldern  
Förderung bzw. Verbesserung und ggf. Wiederherstellung geeigneter Habitate 
 

 
Erhaltung bestehender Populationen des Prächtigen Dünnfarnes 

 Erhalt besiedelter Felsstandorte 

 Erhalt der umgebenden Strukturen, die für ein gleich bleibendes Mikroklima 
sorgen (geschlossene Waldbestände, keine Erhöhung des Nadelwaldanteiles, 
Wasser führende Gesteinsschichten u. ä.) 

 Erhalt der sauer-/nährstoffarmen Standortverhältnisse 

 Ausschluss touristischer Nutzung im unmittelbaren Bereich der Wuchsorte 
Förderung bzw. Verbesserung und ggf. Wiederherstellung geeigneter Habitate 
 
 

 


